
 

Entsorgung von  

Nachtspeicheröfen 

Schwalm-Eder-Kreis 

Industriegebiet Tannenhöhe 

34590 Wabern 

Tel.: 0800 253 1000 

info@a-lf.de 

www.a-lf.de 
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Entsorgungszentrum  

Schwalm-Eder 

Industriegebiet Tannenhöhe 

34590 Wabern 

Öffnungszeiten: 

Montag - Freitag  7.30 - 16.30 Uhr 

Samstag   7.30 - 11.30 Uhr 

 

Achtung: Freitags ab 12.00 Uhr und  

samstags keine Annahme von NSHG 

Gebühren/Entgelte ALF  

Die Entsorgungskosten richten sich nach der 

Gebührenordnung der Abfallwirtschaft Lahn-

Fulda.  

Verwaltung  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

gung!  

Nachtspeicherheizgeräte (NSHG) 

Nachtspeicherheizgeräte  sind auch als 

elektrische Speicherheizung, Nachtspeicher-

heizungen, Nachtstromspeicherheizung, 

Nachtspeicheröfen oder Niedertarif-

Speicherheizung bekannt. 

Aufgrund Ihres hohen Gewichtes sind sie von 

der Elektroaltgeräteeinsammlung des Recyc-

ling- und Umweltdienstes Borken ausge-

schlossen. 

In Nachtspeicherheizgeräten können 

verschiedene Schadstoffe verbaut wor-

den sein.  

Darunter zum einen Asbest in Dichtun-

gen und Dämmmaterial, was in die 

Atemluft gelangen kann, zum anderen 

Chrom-VI in den Speichersteinen.  

Beide Stoffe gelten als krebserregend! 



Entsorgung  

Nachtspeicheröfen aus privaten Haushal-

ten und vergleichbaren Anfallstellen wer-

den kostenfrei von uns am Entsorgungs-

zentrum Schwalm-Eder angenommen. 

Sie sind - aufgrund ihres möglichen Schad-

stoffgehaltes - in speziellen Anlagen zu de-

montieren und für die weitere Entsorgung 

vorzubehandeln. Die Öfen haben ein sehr 

großes Gewicht und lassen sich in einigen 

Fällen nicht unzerlegt transportieren. We-

gen der möglichen Freisetzung von Asbest-

fasern sollten Nachtspeicheröfen nicht oh-

ne Schutzmaßnahmen in der Wohnung 

zerlegt werden. 

Verschiedene Elektrofachfirmen aus dem 

Verbandsgebiet bieten eine Vor-Ort-

Demontage mit geeigneten Schutzmaß-

nahmen an. Im Regelfall übernehmen die-

se Firmen auch die Entsorgung.  

Die kostenfreie Annahme setzt Folgendes  

voraus: 

• Der Nachtspeicherofen wurde im Schwalm-

Eder-Kreis genutzt. 

• Komplette Nachtspeicheröfen: Lüftungs-

schlitze müssen abgeklebt oder das gesamte 

Gerät in Folie eingepackt sein. Anlieferung 

auf Paletten! 

• Zerlegte NSHG: Einzelteile müssen verpackt 

in BigBag angeliefert werden und zwar so, 

dass diese auf einer Europalette nicht über-

stehen. Maximales Maß 120cm x 80cm. An-

lieferung auf Paletten! 

• Speichersteine: In BigBags verpackt und 

zwar so, dass diese noch verschlossen wer-

den können und auf einer Europalette nicht 

überstehen. Maximales Maß 120cm x 80cm. 

Anlieferung auf Paletten! 

• Es ist eine Anliefererklärung für private Er-

zeuger bzw. eine Anliefererklärung für Ge-

werbebetriebe vorzulegen. 

• Die Nachtspeicheröfen werden mit einem 

Gabelstapler abgeladen. Dazu müssen sie 

auf einer Palette liegen (max. 3 übereinan-

der) und für den Gabelstapler erreichbar 

sein! Alternativ ist auch das Selbstabladen 

möglich. Hierzu sind im Regelfall mehrere 

Personen erforderlich. 

• Die Anlieferung ist montags bis donners-

tags von 07:30 bis 16:00 Uhr sowie frei-

tags von 07:30 bis 12:00 Uhr möglich. 

Größere Mengen bitte vorab anmelden. 

Achtung: Firmen, die Nachtspeicheröfen 

für Dritte anliefern möchten, müssen eine 

spezielle Anliefererklärung ausfüllen, auf 

der auch der Letztbesitzer des Nachtspei-

cherofens unterschreibt. Die Anliefererklä-

rungen finden Sie im Downloadbereich 

unserer Homepage  

www.a-lf.de 


